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1. Systemakkreditierung - Zeitplan 

• Einreichen des Antrags und formale Eröffnung des 
Systemakkreditierungsverfahrens durch ACQUIN Juni 2013 

• Einreichen der Selbstdokumentation und der 
studentischen Stellungnahme bei ACQUIN 

März 2014 

• Erste Vor-Ort-Begehung 8./9. Juli 2014 

•Zusammenstellen der nachzureichenden Unterlagen, 
Vorbereiten der Stichprobe u. der zweiten Begehung 

Juli – Dez. 2014 

•Zweite Begehung und Begutachtung der Stichproben 14. - 16. Januar 2015 

•Akkreditierungsentscheidung 30./31. März 2015 

• Frist zur Auflagenerfüllung 1. Januar 2016 
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2. Ergebnis – Auflagen und Empfehlungen 

Auflage 1: 

 

• Rechtssicherheit von Prüfungsordnungen ist bei der 

Zertifizierung von Studiengängen zu beauflagen 
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2. Ergebnis – Auflagen und Empfehlungen 

Auflage 2: 

 

• Vorgaben sind in den Zertifizierungsverfahren verbindlich 

einzuhalten, eine Nichteinhaltung muss konsequent zu 

Änderungen in den Studiengängen (i.S.v. Auflagen) führen 

 

Verbindlichkeit in den Zielvereinbarungen herstellen, Benennung 

eindeutiger Verantwortlichkeiten 
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2. Ergebnis – Auflagen und Empfehlungen 

Auflage 3: 

 

• Struktur der Zielvereinbarungen, Auflagen und Empfehlungen 

sowie geeignet erachtete Maßnahmen der Zielerreichung sind 

verbindlich festzuschreiben und flächendeckend umzusetzen 

 

Zielvereinbarungen müssen Aussagen zum Mobilitätsfenster 

enthalten 
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2. Ergebnis – Auflagen und Empfehlungen 

Auflage 4: 

 

• Externe Experten (Wissenschaftsvertreter) sind verpflichtend in 

die Evaluationsverfahren der Studiengänge einzubeziehen 
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2. Ergebnis – Auflagen und Empfehlungen 

Empfehlungen: 

• Rolle der wissenschaftlichen wie studentischen 

Studiengangskoordinatorinnen und –koordinatoren stärken und 

sichtbarer machen 

• Aufgaben und die Ausstattung der Studienbüros genauer 

festlegen und innerhalb der Universität breiter kommunizieren 

• Hochschulleitung sollte regelmäßig über den aktuellen Stand 

und die Umsetzung des Qualitätssicherungssystems berichten 

• Zielvereinbarungen sollen Aussagen zur Internationalisierung 

der Studiengänge enthalten 

• Beteiligung der Berufspraxis sollte stärker systematisiert werden 

TU Dresden, 08.04.2015 
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3. Auswirkung der Systemakkreditierung 

Systemakkreditierung ist zunächst bis 30. September 2016 befristet 

Nach Auflagenerfüllung: QM bis 30. September 2021  
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3. Auswirkung der Systemakkreditierung 

• Prüfung der rechtlichen Vorgaben, der Mindeststandards des 

Akkreditierungsrates sowie der darüber hinausgehenden 

Qualitätsziele vor Einrichtung von Studiengängen → Beachtung der 

Zeitschiene zur Einrichtung der Studiengänge 

• Bestehende Studiengänge werden durch das ZQA evaluiert und bei 

Erfüllung der Mindeststandards des Akkreditierungsrates sowie der 

Qualitätsziele der TU Dresden durch die Kommission Qualität in 

Studium und Lehre intern zertifiziert  

 Studiengänge, die nach einer positiven Systemakkreditierung 

eingerichtet werden bzw. das interne Zertifizierungsverfahren 

durchlaufen haben, gelten als akkreditiert  
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Weitere Informationen zum Qualitätsmanagement der TU 
Dresden unter:   

www.tu-dresden.de/qm 
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